Ordnung zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Erzbistum Bamberg – Änderung und Ergänzung

Die Ordnung zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Erzbistum Bamberg vom 19. September 2003 (vgl. Amtsblatt126 [2003] 351-359), in Kraft getreten am 1. Oktober 2003, wird wie folgt geändert bzw. ergänzt:

In Art. 13 (Bestellung und Rechtsstellung) wird im Absatz 1 der Satz 2 („Ausgenommen hiervon sind die Kirchenstiftungen in ihrer Funktion als Träger von Kindertagesstätten oder Einrichtungen der Jugendhilfe.“) gestrichen.

Der Art. 17 (Inkraftsetzung) erhält den Zusatz: Mit Wirkung vom 1. November 2005 wird die Ordnung zur weiteren Erprobung für drei Jahre in Kraft gesetzt.

Bamberg, 7. Oktober 2005
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